
Antrag auf Durchführung einer Ersten Lesung 

§ 69 Abs 3 GOG-NR 

Der/Die unterzeichnete/n Abgeordnete/n stellt/stellen gemäß § 69 Abs. 3 GOG-NR den 

Antrag die Regierungsvorlage betreffend das Bundesfinanzgesetz für das Jahr 2028 samt 

Anlagen (495 der Beilagen) in Erste Lesung zu nehmen. 
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